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durch Stadtwerke Engen GmbH, Eugen-Schädler-Straße 3, 78234 Engen 
Tel. 07733 94800, E-Mail: info@stadtwerke-engen.de 
(HRB 541918 beim Amtsgericht Freiburg i. Br., Geschäftsführer Peter Sartena, Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Johannes Moser) 

nachstehend „Lieferant“ genannt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

2. Bisheriger Gasbezug 

Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusen-
dung einer Kopie Ihrer letzten Gasrechnung. (Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden.) 
 

 Umzug / Einzug   ______________________________________ 

 Lieferantenwechsel                       Zählerstand am Tag der Wohnungsübernahme 

 Tarifwechsel 
 
_____________________________________________  ______________________________________ 
Name des bisherigen Gaslieferanten    Kundennummer beim bisherigen Gaslieferanten 
 

_______________________ _________________________  __________________________ 
Gaszählernummer Vorjahresgasverbrauch in kWh  ID der Marktlokation (sofern bekannt) 

nachstehend „Kunde“ genannt 

Stand 2018-11 

 

1. Kunde, Entnahmestelle 

 
Name (Vorname, Nachname) / Firma  

 
Straße, Hausnummer   

 
Postleitzahl, Ort  

 
E-Mail-Adresse (falls vorhanden)  

 
Telefonnummer  

 
Ggf. Name des Vertretungsberechtigten 

 
Handelsregisternummer  Registergericht  

 
USt-ID   Branche  

 
Kundennummer  Rechnungseinheit     

 
Abweichende Rechnungsanschrift  
 

Die Stadtwerke Engen GmbH kann dem Kunden über die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur 
Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- 
oder Lieferbeginn, etc.) zusenden 

2. Vertragsmodell 

   1 jähriger Vertrag Laufzeit 01.01.2021 bis 31.12.2021  

   2 jähriger Vertrag Laufzeit 01.01.2021 bis 31.12.2022  
 
Das vom Kunden für das gelieferte Erdgas zu zahlende Entgelt ergibt sich aus der beigefügten Anlage Preisblatt 
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8. Vollmacht 
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Er-
klärungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Gasversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des 
bisherigen Liefervertrages. Zudem bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger be-stehender 
Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage 
seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen Messstellenbetreiber. 

6. Laufzeit/Kündigung 
Der Vertrag läuft zunächst bis zum Ablauf des 31.12.21 nach Lieferbeginn (Bei Abschluss des 2-jährigen Vertrags läuft 
der Vertrag bis zum 31.12.2022). Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist 
von einem Monat vor Ablauf gekündigt wird. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) blei-
ben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform. 
 

4. Lieferbeginn 
 

nächstmöglicher Zeitpunkt 
 

zum  
 
Für den tatsächlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB. 

 

 
 

 

10. Auftragserteilung 
Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an Erdgas an die obige 
Entnahmestelle zu liefern. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande. 
Datenschutzerklärung und Information zur Verarbeitung von Kundendaten erhalten Sie auf unserer Internetseite 
unter Datenschutz zum herunter laden und im Kundencenter in ausgedruckter Form. 
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Kunden 

9. SEPA-Basislastschriftmandat für alle Vertragsverhältnisse zwischen Lieferant und Kunde 

Ich ermächtige die Stadtwerke Engen GmbH (Gläubiger-Identifikationsnummer DE29ZZZ00000054155), Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke Engen 
GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

______________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

______________________________________ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) IBAN  

______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 
Der Kunde erteilt dem Lieferanten diese Ermächtigung und Anweisung für alle Zahlungen aus sämtlichen bestehenden und zukünftigen 
Vertragsverhältnissen mit dem Lieferanten. Sofern der Kunde dem Lieferanten bereits im Rahmen eines anderen Vertrags ein Mandat 
für Zahlungen aus diesem anderen Vertragsverhältnis erteilt hat, wird dieses Mandat durch das hier erteilte Mandat ersetzt Soweit die-
ses SEPA-Rahmenmandat mehrere Verträge aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten umfasst, führt 
die Beendigung eines einzelnen Vertragsverhältnisses (z. B. durch Kündigung) nicht zum Widerruf des SEPA-Rahmenmandats. Für 
Zahlungen aus dem jeweils beendeten Vertragsverhältnis hat es aller-dings keinen Anwendungsbereich mehr. Etwas anderes gilt, so-
fern der Kunde das SEPA-Rahmenmandat ausdrücklich hin-sichtlich sämtlicher Vertragsverhältnisse widerruft. 

5. Preis 
Das vom Kunden für das gelieferte Erdgas zu zahlende Entgelt ergibt sich aus der beigefügten Anlage Preisblatt: 
 

HegauGasPlus Business (Einzelheiten siehe beigefügtes Preisblatt) 

7. Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Ergänzend finden die umseitig abgedruckten „Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Engen GmbH für beruf-
liche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke“ (AGB) Anwendung. 

Der Lieferant ist berechtigt, den Abschlag jederzeit entsprechend  
dem Verbrauchsverhalten des Kunden bzw. an tarifliche Entwicklungen 
anzupassen. Der Kunde wird hierüber rechtzeitig unterrichtet. 

Monatlicher Abschlag:    Euro 

 

3. Leistung und Verbrauch 
 
Nennwärmebelastung (in kW) 

voraussichtlicher Jahresverbrauch (in kWh)  

http://www.stadtwerke-engen.de/cms/Service/Datenschutzerklaerung/Information-zur-Verarbeitung-von-Kunden-Lieferantendaten.html
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1 Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des vo-
raussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, 
dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefer-
vertrages, etc.) erfolgt sind. 

2 Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht  
2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an seine vertraglich 

benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, 
über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID energiewirtschaftlich identifi-
ziert wird. 

2.2 Der Kunde wird das Erdgas lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung 
an Dritte ist unzulässig. 

2.3 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist der Liefe-
rant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netz-
anschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen 
des Kunden gegen den Netzbetreiber, vgl. Ziffer 9. 

2.4 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, 
auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen tech-
nischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere 
Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anord-
nungen), wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren 
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht 
endgültig beseitigt sind. 

2.5 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbe-
treiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber 
den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprüche 
des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, dass den Lieferanten 
an der Unterbrechung ein Verschulden trifft. 

3 Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung 
3.1 Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Mess-

stellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbe-
treiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers 
kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kun-
den, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrich-
tungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung. Der 
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. 
Nimmt der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vor 
oder sind aus anderen Gründen keine plausiblen Messwerte verfügbar, so kann der Liefe-
rant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden 
nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.2 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant 
berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate o-
der, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Soweit es zur Vermeidung erheblicher Nach- oder Rück-
zahlungen erforderlich ist, wird der Lieferant bei der Berechnung der Abschlagszahlungen 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auch den voraussichtlichen Verbrauch des Kunden 
berücksichtigen. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist 
dies angemessen zu berücksichtigen. 

3.3 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate 
nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferan-
ten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter 
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der 
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet, spätes-
tens aber mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend 
von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche 
Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lie-
feranten erfolgt.  Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten 
nach Ziffer 3.2 Satz 1. 

3.4 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrich-
tungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten 
der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.  

3.5 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages fest-
gestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird 
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet 
oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind 
auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; 
in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei 
Jahre beschränkt. 

3.6 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der 
Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die 
Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 
ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer 
Schätzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preis-
änderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage 
vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden. 

4 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung 
4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge 

und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest-
gelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag 
bzw. Überweisung zu zahlen. 

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen 
zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf 
oder lässt der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Lieferant 
dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. 
Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. § 288 Abs. 5 
BGB bleibt unberührt. 

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung nur,  

4.3.1 sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als 
doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist 
und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 

Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist, o-
der 

4.3.2 sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
chen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, 
ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibilität lie-
genden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprüfung der Messeinrichtung deren ord-
nungsgemäße Funktion bestätigt hat.  
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberührt. 

4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden 
gegen den Lieferanten aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangel-
hafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

5 Vorauszahlung / Sicherheitsleistung 
5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe 

verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher 
Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wie-
derholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. 

5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für 
die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeit-
punkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. 
Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung 
wird für den Voraus-zahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch des vorher-
gehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – wenn kein vor-
hergehender Abrechnungszeitraum besteht – aus dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-preis ermittelt. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leis-
tenden Zahlung (Rechnungsbeträge und Abschläge nach Ziffer 4.1) verrechnet. Ergibt sich 
dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet. 

5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassen-
system (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Mess-
stellenbetreiber damit beauftragen. 

5.5 Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Höhe der für 
einen Zeitraum von [zwei] Liefer-monaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden 
Zahlungen verlangen.  Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicher-
heitsleistung nur zulässig in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldneri-
schen Bürgschaft einer europäischen Bank. Die sich verbürgende Bank muss ein Rating 
im „A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen inter-
national anerkannten Rating-Agentur aufweisen. 

5.6 Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zah-
lungsverpflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang 
verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflichtungen erforder-
lich ist. 

5.7 Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Frist-
setzung schriftlich androhen, es sei denn nach den Umständen des Einzelfalls besteht 
Grund zu der Annahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät erfolgen würde. 
Ist der Abschluss des Vertrages für den Kunden ein Handelsgeschäft, beträgt die Frist 
wenigstens eine Woche. In allen übrigen Fällen beträgt sie einen Monat. 

5.8 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen 
sind. 

5.9 Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kündigung 
in Ziffer 8 bleiben unberührt.  

6 Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastun-
gen / Preisanpassung nach billigem Ermessen 

6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den 
Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen. 

6.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der 
sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der 
Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie enthal-
ten folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP-
Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, Konvertie-
rungs-entgelt sowie Konvertierungsumlage), die Kosten für Messstellenbetrieb und Mes-
sung – soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung ge-
stellt werden –, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Energiesteuer 
sowie die Konzessionsabgaben. 

6.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzli-
chen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das 
Entgelt nach Ziffer 6.2 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden 
Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach 
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. 
keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für 
die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils gel-
tenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) 
zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit 
die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberech-
nung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. 
nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung er-
folgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche 
Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

6.4 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffer 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der 
jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem 
Preisblatt. 

6.5 Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 6.3 und 6.4 zu 
zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

6.6 er Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht 
hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belas-
tungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden 
weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4 – durch einseitige Leistungsbestimmung 
nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigun-
gen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 
6.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. 
Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 
6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 bzw. – so-fern 
noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum 
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kos-
tensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu sal-
dieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen be-
zieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu 
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wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in 
gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 
315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gericht-
lich überprüfen zu lassen. Änderungen des Grundpreises und des Arbeitspreises nach 
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich . Preisanpassungen werden nur wirksam, 
wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem ge-
planten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung 
gesondert hingewiesen. 

7 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
7.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und 

sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Gas-
GVV, GasNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundes-
netzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch un-
vorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. 
durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der 
Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem In-
krafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertrags-
schluss eine im Vertrag und/ oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerheb-
liche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa, wenn 
die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung 
oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den 
Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit anzu-
passen und/ oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses 
von Leistung und Gegenleistung und/ oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B. 
mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrages und die-
ser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung 
wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wo-
chen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferan-
ten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8 Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
8.1 Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 

durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Ver-
hinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.  

8.2 Der Lieferant ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 
durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde mit der 
Zahlung eines Betrags in Verzug ist, der – unter Berücksichtigung von Mahn- und Inkas-
sokosten – mindestens € 150,00 beträgt oder die Höhe von zwei aktuellen Abschlagszah-
lungen erreicht; erstreckt sich in letzterem Fall der Zahlungsverzug über einen Zeitraum 
mit Abschlägen in unterschiedlich festgelegter Höhe, ist Verzug mit einem Betrag Voraus-
setzung, der die Summe aus dem aktuellen Abschlagsbetrag und dem unmittelbar zuvor 
geltenden Abschlagsbetrag erreicht. Hat der Kunde eine Sicherheit geleistet, gilt dies nur, 
sofern der Kunde mit einem Betrag in Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung nicht 
nur unerheblich übersteigt. Bei der Berechnung des jeweils für den Verzug maßgeblichen 
Betrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig be-
anstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunden noch 
nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzuges stehen, oder 
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen 
vorher angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der An-
schlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung 
angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber 
nach den Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrages Gas sechs weitere Werktage Zeit 
hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung 
zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

8.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kun-
den zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pau-
schal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Scha-
den nicht übersteigen. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wieder-
herstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Ver-
kürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbenom-
men, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überwei-
sung zu zahlen. 

8.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lie-
ferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Gas-
diebstahls nach Ziffer 8.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzun-
gen der Ziffer 8.2 Satz 1 bis 3; im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung min-
destens zwei Wochen vorher anzudrohen 

8.5 Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das 
gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermögens 
eingeleitet wurde. 

8.6 Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder 
teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und 
seiner Pflicht nicht innerhalb einer vom Lieferanten daraufhin gesetzten Frist von zwei Wo-
chen nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung des Lie-
feranten mit Kündigungsandrohung. 

8.7 Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden 
betreffenden negativen Auskunft der Creditreform e. V. insbesondere zu folgenden Punk-
ten außerordentlich zu kündigen: Erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfändung, 
eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, Restschuldbefreiung. 

9 Haftung 
9.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 

Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu ma-
chen (§ 18 NDAV).  

9.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhän-
genden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht. 

9.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der 
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht 
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflich-
ten). 

9.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vo-
rausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. 

9.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

10 Umzug / Übertragung des Vertrags 
10.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe 

des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Gaszählernummer in Textform 
mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 10 Werktage vor dem Um-
zugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim 
Netzbetreiber zu ermöglichen. 

10.2 Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 10.3 vorliegt – an der neuen 
Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeit-
punkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum 
rechtzeitig mitgeteilt hat. 

10.3 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitge-
teilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in 
das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.  

10.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten 
hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der 
Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der 
Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von kei-
nem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Ver-
trages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bishe-
rigen Entnahmestelle und Ansprüche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen ei-
ner nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unbe-
rührt. 

10.5 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf 
einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 
Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forde-
rungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Über-
tragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 10.5 unberührt. 

11 Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 
Personenbezogene Daten werden von der Stadtwerke Engen GmbH nach Maß-gabe der 
beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, verarbeitet und gegebenen-
falls übermittelt. 

12 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel 
12.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbe-

treiber zu erfragen. 
12.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Liefe-

rant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzu-
geben. 

13 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich En-
gen. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

14 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter 
von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-
führende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhal-
ten Sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen Energie-
agentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

15 Kostenpauschalen 
 netto  /  brutto 
Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 4.2) 1,50 € 
Unterbrechung der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3) 35,00 € 
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3) 
- während der vom Netzbetreibers veröffentlichten Geschäftszeit 35,00 € / 41,65 € 
- außerhalb der Geschäftszeit des Netzbetreibers 40,00 € / 47,60 € 
Weiterberechnung der Kosten für Bankrücklastschriften, je nach Bank  
In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe 
(derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatz-
steuerpflicht. 

16 Schlussbestimmungen 
16.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
16.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein o-

der werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.  

17 Energiesteuer-Hinweis 
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der 
Energiesteuer-Durchführungsverordnung:  
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei 
denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- 
und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Hauptzollamt.“ 


